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Läutordnung 
(Kirchenpflegebeschluss vom 25. August 2020) 

Diese Läutordnung regelt die Uhrzeiten, die Dauer und die Art des Kirchengeläutes in der evang.-ref. 

Kirchgemeinde Embrach-Oberembrach-Lufingen. 

 

1) Ref. Kirche Embrach: 
 

a) Glocken 

Das Geläut der ref. Kirche Embrach besteht aus folgenden vier Glocken: 

 

Glocke 1 = grösste Glocke 

Glocke 2 = zweitgrösste Glocke 

Glocke 3 = zweitkleinste Glocke 

Glocke 4 = kleinste Glocke 

 

b) Läutzeiten werktags 

06.00 Uhr (Mo-Fr) / 08.00 Uhr (Sa) Glocke 3 5  Minuten 

11.00 Uhr  Glocke 1 5  Minuten 

15.00 Uhr (Winter) / 16.00 Uhr (Sommer) Glocke 2 5  Minuten 

19.00 Uhr 

- wenn nicht als Einläuten  Glocke 3  5 Minuten 

- wenn als Einläuten des Sonntags bzw. alle Glocken 15 Minuten 

  eines Feiertags (samstags und vor Feiertagen) 

 

c) Sonntage und Feiertage 

08.00 Uhr   alle Glocken 15 Minuten 

19.00 Uhr   alle Glocken 15 Minuten 

 

Als Feiertage gelten: Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 

Weihnachtstag, Stephanstag. 

 

d) Zum Jahreswechsel 

23.30 Uhr Silvester  alle Glocken 28 Minuten 

00.00 Uhr Neujahr  alle Glocken 30 Minuten 

 

e) Gottesdienst (Beginn 10.00 Uhr) 

08.00 Uhr Vorläuten (siehe c) 

09.45 Uhr Einläuten  alle Glocken 15 Minuten 

Ausläuten   Glocke 4  5 Minuten 
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f) Besondere Anlässe 

 

Trauungen: 

Vorläuten 1 Stunde vor der Trauung Glocke 1  5  Minuten 

Einläuten   alle Glocken 10 Minuten 

Ausläuten   Glocke 4  5 Minuten 

 

Abdankungen: 

13.00 Uhr Vorläuten alle Glocken 5 Minuten 

14.00 Uhr Einläuten  alle Glocken 5 Minuten 

kein Ausläuten 

 

Konzerte: 

Einläuten   alle Glocken 5 Minuten 

 

Gottesdienste auf dem Gebiet von Embrach oder Oberembrach ausserhalb der ref. Kirche 

Embrach:  

Das Einläuten des Gottesdienstes geschieht mit den Glocken der ref. Kirche Embrach. 

 

g) Die Glocke 4 gibt den Stundenschlag und die Glocken 1 und 2 den Viertel-Stundenschlag an. 

 

h) Sommer- und Winterzeit, abweichende Regelungen 

Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit bzw. umgekehrt erfolgt gleichzeitig mit der 

offiziellen Zeitumstellung. 
 
Das Läutprogramm von 1980, revidiert am 02.05.2001 und am 20.05.2019, bildet einen 

Bestandteil dieser Läutordnung. 
 
Die Kirchenpflege kann Abweichungen von dieser Läutordnung in besonderen Fällen 

beschliessen. Vorbehalten bleibt die ausdrückliche Anordnung eines Läutens durch den 

Kirchenrat. 
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2) Ref. Kirche Lufingen: 
 

a) Glocken 

Das Geläut der ref. Kirche Lufingen besteht aus folgenden drei Glocken: 

 

Glocke 1 = grosse Glocke 

Glocke 2 = mittlere Glocke 

Glocke 3 = kleine Glocke 

 

b) Läutzeiten werktags 

07.00 Uhr  (Mo-Fr) / 09.00 Uhr (Sa) Glocke 2 5  Minuten 

11.00 Uhr  Glocke 1 5  Minuten 

15.00 Uhr (Winter) / 16.00 Uhr (Sommer) Glocke 2 5  Minuten 

18.30 Uhr (Winter) / 19.30 Uhr (Sommer)   

- wenn nicht als Einläuten  Glocke 2  5 Minuten 

- wenn als Einläuten des Sonntags bzw.  alle Glocken 15 Minuten 

  eines Feiertags (samstags und vor Feiertagen) 

 

c) Sonntage und Feiertage 

09.00 Uhr   alle Glocken 15 Minuten 

18.30 Uhr  (Winter) / 19.30 Uhr (Sommer) alle Glocken 15 Minuten 

 

Als Feiertage gelten: Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 

Weihnachtstag, Stephanstag. 

 

d) Zum Jahreswechsel 

23.30 Uhr (Silvester)  alle Glocken 28  Minuten 

00.00 Uhr (Neujahr)  alle Glocken 30 Minuten 

 

e) Gottesdienst (Beginn 10.00 Uhr) 

09.00 Uhr Vorläuten (siehe c) 

09.45 Uhr Einläuten  alle Glocken 15 Minuten 

Ausläuten   Glocke 3  5 Minuten 

 

f) Besondere Anlässe 

 

Trauungen: 

Vorläuten 1 Stunde vor der Trauung Glocke 1  5  Minuten 

Einläuten   alle Glocken 10 Minuten 

Ausläuten   Glocke 3  5 Minuten 

 

Abdankungen: 

13.00 Uhr Vorläuten alle Glocken 5 Minuten 

14.00 Uhr Einläuten  alle Glocken 5 Minuten 

Ausläuten   Glocke 3  5  Minuten 

 

Konzerte: 

Einläuten   alle Glocken 5 Minuten 
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Gottesdienste auf dem Gebiet von Lufingen ausserhalb der ref. Kirche Lufingen: 

Das Einläuten des Gottesdienstes geschieht mit den Glocken der ref. Kirche Lufingen. 

 

g) Die Glocke 3 gibt den Viertel- und den Stundenschlag an. 

 

h) Sommer- und Winterzeit, abweichende Regelungen 

Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit bzw. umgekehrt erfolgt gleichzeitig mit der 

offiziellen Zeitumstellung. 
 
Das Läutprogramm vom 02.06.2015, revidiert am 30.04.2019, bildet einen Bestandteil dieser 

Läutordnung. 
 
Die Kirchenpflege kann Abweichungen von dieser Läutordnung in besonderen Fällen 

beschliessen. Vorbehalten bleibt die ausdrückliche Anordnung eines Läutens durch den 

Kirchenrat. 

 


